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Gebührenfreier Warndienst ab 2025 – was ändert sich?

Dr. Michael Kraatz LfULG, Referat Pflanzenschutz
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Grundvoraussetzung: unabhängige Beratung

zentrale Bedeutung dabei: amtliche Pflanzenschutz-Warndienst

Inhalt: aktuelle Informationen zum Schaderregerauftreten, Bekämpfungs-
richtwerten, Prognosemodellen und zur Zulassungssituation sowie der gesamten
Bandbreite möglicher Gegenmaßnahmen

Ziel: Angebot der staatlichen und unabhängigen Beratung im Pflanzenschutz für
einen noch größeren Empfängerkreis zu öffnen, attraktiver zu gestalten und
noch stärker als Grundlage für Entscheidungen bei der Durchführung des
Integrierten Pflanzenschutzes zu etablieren

Integrierter Pflanzenschutz

noch konsequenter und flächendeckender umsetzen



Informationsdienst Pflanzenschutz

Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz



4 |  6. Dezember 2024 |  Michael Kraatz

„Als Pflanzenschutzdienst haben die zuständigen Behörden insbesondere 
folgende Aufgaben:

1. Die Überwachung der Pflanzenbestände sowie der Vorräte von Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnissen auf das Auftreten von Schadorganismen

3.   Die Beratung, Aufklärung und Schulung auf dem Gebiet des
Pflanzenschutzes einschließlich der 
Durchführung des Warndienstes
unter Verwendung eigener Untersuchungen und Versuche

6.   Berichterstattung über das Auftreten und die Verbreitung von 
Schadorganismen

Pflanzenschutz-Warndienst --- Aufgabe v. Sächsischen Landesamt für Umwelt, 

Landwirtschaft und Geologie, Abteilung Landwirtschaft, Referat Pflanzenschutz 

auf der Grundlage des Pflanzenschutzgesetzes §59 Abs. 2, Ziff.3.

Pflanzenschutz-Warndienst des LfULG
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Versand von Warnungen und Hinweise, an Abonnenten, vorwiegend der 

landwirtschaftlichen und gärtnerischen Praxis in Sachsen

Es werden Informationen zu den rechtlichen Regelungen im Pflanzenschutz, zur 

aktuellen Schaderregersituation und zu gezielten Kontroll- und 

Bekämpfungsmaßnahmen im Sinne eines integrierten umweltgerechten 

Pflanzenschutzes  für den                                                                                   

Feldbau,                                                                                  

Gemüsebau und ökologischer Gemüsebau                                                                                   

Obstbau                                                                            

Zierpflanzenbau 

Weinbau                                                                               herausgegeben.

Pflanzenschutzwarndienst –

Inhalt, Aufgaben und Durchführung

Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz

(Grundlage PflSchG §59)
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Phytosanitäre Erhebungen, visuelle Bestandesbonituren
Schaderregerüberwachung

Nutzung einfacher Warndienstgeräte (Gelbschalen, Pheromonfallen)

Labordiagnostische Untersuchungen

Grundlagen für die Erstellung der 
Warndiensthinweise:

systematisches 
phytosanitäres 

Monitoring

Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz
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Agrarmeteorologisches Messnetz und Nutzung von auf Wetterdaten 
basierenden Entscheidungshilfen und Prognosemodellen

Versuchsergebnisse

Warndiensthinweise angrenzender Bundesländer

Grundlagen für die Erstellung der 
Warndiensthinweise:

SIMCERC

SIMBLIGHT

SIMLEP

CERCBET

SkleroPro

Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz

BVL-Pflanzenschutzmittel-Informationen
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FaxEmail +  Internet

Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz

Warndienst bisher: Bisher fielen für das Abonnement je nach Bereich 
Gebühren an. 

Versand
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Warndienst 
www.isip.de

Abonnenten
(Passwort)
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Email / Internet

Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz

Was ändert sich ab 1.1. 2025 ?

Fax

Neu: ab 2025 ist der Pflanzenschutz-Warndienst kostenfrei für alle Abonnenten

Bereitstellung: per E-Mail sowie im ISIP-Portal über das bisherige

Abonnement-Verfahren

Der Warndienst-Versand per Fax entfällt ab 2025.
Nutzer die bisher den Warndienst noch per Fax abonniert haben, sollten schnellstmöglich eine E-

Mailadresse für den Warndienst-Empfang benennen

Bestehende Abonnenten werden, sofern sie dem nicht widersprechen,

automatisch in den gebührenfreien Warndienst übernommen.

Für neue Nutzer wird im LfULG-Portal in der Rubrik Pflanzenschutzwarndienst ein

neues Anmeldeformular ab 05.12. 2024 abrufbar sein.



Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz

www.pflanzenschutz.sachsen.de

neues Anmeldeformular abrufbar für neue

Nutzer im LfULG-Portal in der Rubrik

Pflanzenschutzwarndienst
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Anmeldung– zum Pflanzenschutzwarndienst

Eingangsbestätigung
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www.isip.de

Abonnenten
(Passwort)

Fax
Email 

Versand

Internet
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Ab 2025 - Druckexemplare der Pflanzenschutzbroschüren sind nicht

Bestandteil des kostenfreien Warndienst-Abonnements

Druckversionen der spartenspezifischen Mehrländerbroschüren sind gegen 

Zahlung einer Schutzgebühr von 12,50 EUR ggf. zzgl. USt über die Publikations-

datenbank des Freistaates Sachsen (https://publikationen.sachsen.de/bdb/) erhältlich. 

Bisher (2024): Pflanzenschutzbroschüren – Bestandteil des Warndienstes



Michael Kraatz LfULG-Referat Pflanzenschutz

Neben der üblichen Bestellung einmalig für das angegebene Jahr wird auch

eine jährliche Bestellung ermöglicht:

Die Bestellung gilt dann für das angegebene Jahr und verlängert sich

automatisch um ein weiteres Jahr, wenn keine Abbestellung bis zum 31.12.

des Jahres erfolgte, in dem die letzte Broschüre bezogen wurde.

https://publikationen.sachsen.de/bdb/
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https://publikationen.sachsen.de/bdb/
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www.pflanzenschutz.sachsen.de
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Sie können die Broschüren
• bestellen für das aktuelle Jahr,
• vorbestellen für das Folgejahr oder
• abonnieren

*

*
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https://publikationen.sachsen.de/bdb/

………..

Vorbestellungen und 
Abonnements

Erst wenn die

Broschüre für das

neue Jahr gedruckt

vorliegt, erhalten Sie

eine Rechnung.

Nach Zahlungseingang

erhalten Sie die

Broschüre(n)


